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* Wissenschaftlicher Kurs über den Alkoholismus
in St. Gallen.

(IS. bis 20. September ISIS.)

II. Abstinente Jugendvereinignngen.
(Referent: H. Hr. Vikar Küster, Rebstein.)

Derselbe stellt im Wesentlichen folgende Leitsätze aus:
1. Da Schule und Elternhaus den Kindern einen gründlichen theo-

«tischen Antialkoholunterricht nicht erteilen, — oft durchaus ohne ihre
Schuld nicht erteilen können — so ist die Uebernahme desselben eine

der wichtigsten Aufgaben der Antialkoholvereine.
2. Eigentliche Vereinsorganisationen zu diesem Zwecke unter Schul-

lindern wären erzieherisch ein Unding und praktisch wegen bestehender

Verbote vielerorts undurchführbar. Der Name Jugendvereine ist

deshalb, soweit es sich um Primarschüler handelt abzulehnen und jeder

Schein von Vereinsmeierei zu meiden.

3. Hauptsache ist, möglichst vielen Kindern die Wohltat der Ab»

stinenz und deS Antialkoholunterrichtes zu erweisen. Darum sollen alle
Schulkinder aufgenommen werden, nicht erst von einer bestimmten

Klaffe an.
4. Die Autorität der Eltern darf keinesfalls verletzt werden. Da»

rum ist die unterschriftliche Erlaubnis der Eltern für den Eintritt zu
verlangen.

Hiezu ist Aufklärung derselben — durch Vortrag oder Flugblatt
— notwendig. Auch dürfen die Kinder durch den Abstinenzunterricht

nicht zu Kritikern ihrer nichtabstinenten Eltern und Lehrer gemacht

werden.

5. Wenn daS Abstinenzversprechen im Einverständnisse mit den

Eltern erfolgt ist, kann man sich ziemlich aus dasselbe verlassen. Trotz»

dem find gewisse Kontrollmittel notwendig. Solche find: a) Versamm»

lungen, b) Kontrolleure, o) Persönlicher Verkehr deS Leiters mit den

Kindern.
6. Den Kindern soll die Abstinenz — auf Grund der ärztlichen

Gutachten und übereinstimmenden Beobachtungen und Wahrnehmungen
der Priester und Lehrer an alkoholkranken Schülern — als etwas Selbst-

verständliches erscheinen, für daS fie nicht belohnt werden müssen. Ge-

wisse Anziehungsmittel und Freudenbringer find aber durchaus ange«

bracht: Weihnachtsfeier. Bewirtung, Spiel, Gesang, in gewissen Schran-
ken auch Theater und Kinematograph.

7. Bloße Aufklärung des Verstandes genügt nicht, da der AlkoholiS-
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mus mehr eine Folge der Willens-- und Charakterschwäche ist. Willens-
kraft. Selbstbeherrschung und Standhaftigkeit müssen auf jede Weise

gefördert werden.
8. Allzuhäufige Versammlungen haben große Nachteile, insbesondere

wegen Entzug der Kinder von der Familie.
9. Der Leiter muß Abstinent sein und erzieherischen Takt besitzen.

Von ersterem kann ausnahmsweise abgesehen werden, von letzterem nie.

Dem Leiter ist in der Form der Gründung und Leitung möglichste

Freiheit zu lasten.

10. Große Jugendbünde sollen nach Geschlechtern oder Altersstufen

geteilt werden.

11. Schulentlassene brauchen notwendig nicht bloß eine eigene Ab-

teilung im Jugendbund, sondern eine eigene, mehr vereinsmäßige Or-
ganisation mit möglichst vielseitiger Betätigung. (Sektions- und Gruppen-
betrieb.)

12. Die abstinenten Jugendvereinigungen dürfen nie der Genuß-
sucht und der Sonntagsentheiligung Vorschub leisten. Sie sollen k o n-

fefsionell sein.

Auf richtige Weise durchgeführt, liegt im Jugendwerk der Haupt-
erfolg der Abstinenzvereine. (Schluß folgt.)

-sv-

Aus 2 Schulberichken.
k. Rechnen. 6. Klasse. Examenergebnis.

Alle 4 Rechnungen haben richtig gelöst 182 Schüler.
3 53

^ » » „ „ ^ »

7. Klasse. Prüfungsresultat.
Alle 4 Rechnungen haben richtig gelöst 61 Schüler.

H 14

2 „ » » 4
1 „ » „ 2 „

Auch hier ist ein Fortschritt zu buchen.

A. Ein greifbarer Wink. Wiederum bitte ich. die Noten nach

ihrem wahren Werte zu erteilen; im allgemeinen werden viel zu gute

Noten erteilt; gar oft kommt es vor, daß der Schüler nicht das weiß

und kann, waS das Zengnis besagt. Ein falsches Zeugnis aber hat doch

niemand gerne. Eine Schule gab 43 Schulwochen an; das Datum des
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